
ESTAVIS AG, Berlin 
 
Ordentliche Hauptversammlung am 16. Februar 2010 in Berlin 
 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts sowie den Nachweisstichtag und dessen Bedeutung 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist eine 
Anmeldung der Aktionäre erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der 
Adresse  
 

ESTAVIS AG 
c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 

 
Telefax: 040-6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 
 
bis spätestens am  
 

9. Februar 2010 (24:00 Uhr MEZ) 
 
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen.  
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist darüber 
hinaus der Nachweis des Anteilsbesitzes durch eine von dem depotführenden Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
erstellte Bestätigung erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag), 
also auf den  
 

26. Januar 2010 (0:00 Uhr MEZ), 
 
und muss der Gesellschaft spätestens am  
 

9. Februar 2010 (24:00 Uhr MEZ) 

mailto:hv@ubj.de


 
unter der vorstehend für die Anmeldung benannten Adresse zugehen. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionäre nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der 
vorstehend beschriebenen Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder 
sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur 
Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung des gesetzlichen 
Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den 
Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag 
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder 
stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 
 

 
Stimmrechtsausübung 
 
Aktionäre, die ihre Aktien fristgerecht angemeldet haben, können ihr(e) Stimmrecht(e) auch 
durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem 
Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes 
erforderlich. Die Vollmachtserteilung muss gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich in 
Textform (§ 126b BGB) erfolgen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt 
werden soll, besteht kein Textformerfordernis, vielmehr richtet sich in diesem Fall das 
Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vorschriften des § 135 AktG. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen 
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG 
die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein 
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten 
Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen 
über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 
 
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können - müssen aber nicht - zur 
Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür 
bereithält. Mit der Eintrittskarte wird den Aktionären ein auf dieser rückseitig abgedrucktes 
Vollmachtsformular übersandt. Das Vollmachtsformular ist außerdem im Internet unter 
www.estavis.de abrufbar. 
 

www.estavis.de


Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch 
den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
an folgende Adresse erfolgen: 
 

ESTAVIS AG 
Uhlandstraße 165 

10719 Berlin 
Telefax: 030 88718111 
E-Mail: ir@estavis.de 

 
 
Den Aktionären der ESTAVIS AG wird von der jeweils depotführenden Bank zusammen mit 
der Einladung zur Hauptversammlung ein Formular zur Anmeldung der Teilnahme an der 
Hauptversammlung übermittelt. Mit diesem Formular muss ein Aktionär, der persönlich an 
der Hauptversammlung teilnehmen oder sich dort vertreten lassen möchte, eine Eintrittskarte 
auf seinen Namen oder den des Bevollmächtigten anfordern. 
 
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen 
können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine 
Vollmacht erteilen möchten, müssen ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung 
anfordern. Des Weiteren müssen die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Vollmacht das auf der 
Homepage der Gesellschaft (www.estavis.de) erhältliche Vollmachts- und Weisungsformular 
verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter Weisungen über die 
Stimmrechtsausübung erteilen. Das Formular für die Bevollmächtigung des von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters muss an die auf dem Formular angegebene 
Adresse versandt werden und bis zum Ablauf des 12. Februar 2010 (24:00 Uhr MEZ) 
zugehen. 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. 
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